
Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 9. April 
2013 — Europäische Kommission/Irland 

(Rechtssache C-85/11) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Steuerrecht — 
Richtlinie 2006/112/EG — Art. 9 und 11 — Nationale Re
gelung, die die Einbeziehung nichtsteuerpflichtiger Personen 
in eine Gruppe von Personen zulässt, die als ein 

Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden können) 

(2013/C 156/03) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigter: R. 
Lyal) 

Beklagter: Irland (Prozessbevollmächtigte: D. O’Hagan im Bei
stand von G. Clohessy, SC, und N. Travers, BL) 

Streithelfer zur Unterstützung des Beklagten: Tschechische Republik 
(Prozessbevollmächtigte: M. Smolek und T. Müller), Königreich 
Dänemark, (Prozessbevollmächtigte: zunächst C. Vang, dann V. 
Pasternak Jørgensen), Republik Finnland (Prozessbevollmächtig
te: H. Leppo und S. Hartikainen), Vereinigtes Königreich Groß
britannien und Nordirland (Prozessbevollmächtigte: H. Walker 
im Beistand von M. Hall, Barrister) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die 
Art. 9 und 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
(ABl. L 347, S. 1) — Nationale Gesetzgebung, die die Einbezie
hung von Nichtsteuerpflichtigen in eine Mehrwertsteuerorgan
schaft zulässt 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Europäische Kommission trägt die Kosten. 

3. Die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Repu
blik Finnland sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland tragen ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 145 vom 14.5.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 21. März 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
— Deutschland) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen e.V. 

(Rechtssache C-92/11) ( 1 ) 

(Richtlinie 2003/55/EG — Erdgasbinnenmarkt — Richtlinie 
93/13/EWG — Art. 1 Abs. 2 und Art. 3 bis 5 — Verträge 
zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern — Allgemeine 
Voraussetzungen — Missbräuchliche Klauseln — Einseitige 
Änderung des Preises der Leistung durch den Gewerbetreiben
den — Verweis auf eine bindende Regelung, die auf eine 
andere Kategorie von Verbrauchern abstellt — Anwendbarkeit 
der Richtlinie 93/13/EWG — Pflicht zur klaren und verständ

lichen Abfassung und zur Transparenz) 

(2013/C 156/04) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: RWE Vertrieb AG 

Beklagter: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Bundesgerichtshof — Aus
legung der Art. 1 und, in Verbindung mit Nr. 1 Buchst. j und 
Nr. 2 Buchst. b Satz 2 des Anhangs, 3 und 5 der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95, S. 29) — Aus
legung von Art. 3 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang A Buchst. 
b und c der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschrif
ten für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt
linie 98/30/EG (ABl. L 176, S. 57) — Klausel, die einen Gewer
betreibenden durch den Verweis auf eine für eine andere Kate
gorie von Verbrauchern zugeschnittene Regelung zur einseitigen 
Änderung des Preises einer Leistung berechtigt — Anwendbar
keit der Richtlinie 93/13/EWG — Anforderungen im Zusam
menhang mit der Pflicht zur klaren und verständlichen Abfas
sung und zur Transparenz 

Tenor 

1. Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 
1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen ist 
dahin auszulegen, dass diese Richtlinie für Klauseln allgemeiner 
Bedingungen in zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern 
geschlossenen Verträgen gilt, die eine für eine andere Vertrags
kategorie geltende Regel des nationalen Rechts aufgreifen und 
der fraglichen nationalen Regelung nicht unterliegen. 

2. Die Art. 3 und 5 der Richtlinie 93/13 in Verbindung mit Art. 3 
Abs. 3 der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/30/EG sind dahin auszulegen, dass es für die Beurteilung, 
ob eine Standardvertragsklausel, mit der sich ein Versorgungs
unternehmen das Recht vorbehält, die Entgelte für die Lieferung
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von Gas zu ändern, den in diesen Bestimmungen aufgestellten 
Anforderungen an Treu und Glauben, Ausgewogenheit und Trans
parenz genügt, insbesondere darauf ankommt, 

— ob der Anlass und der Modus der Änderung dieser Entgelte in 
dem Vertrag so transparent dargestellt werden, dass der Ver
braucher die etwaigen Änderungen der Entgelte anhand klarer 
und verständlicher Kriterien absehen kann, wobei das Ausblei
ben der betreffenden Information vor Vertragsabschluss grund
sätzlich nicht allein dadurch ausgeglichen werden kann, dass 
der Verbraucher während der Durchführung des Vertrags mit 
angemessener Frist im Voraus über die Änderung der Entgelte 
und über sein Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn er diese 
Änderung nicht hinnehmen will, unterrichtet wird, und 

— ob von der dem Verbraucher eingeräumten Kündigungsmög
lichkeit unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich Ge
brauch gemacht werden kann. 

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, diese Beurteilung anhand 
aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, einschließlich aller 
Klauseln in den allgemeinen Bedingungen der Verbraucherverträge, 
die die streitige Klausel enthalten. 

( 1 ) ABl. C 211 vom 16.7.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 21. März 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Magyar 
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungarn) — Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony 

Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi 

(Rechtssache C-254/11) ( 1 ) 

(Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts — Kleiner 
Grenzverkehr an den Landaußengrenzen der Union — Ver
ordnung (EG) Nr. 1931/2006 — Verordnung (EG) 
Nr. 562/2006 — Höchstdauer des Aufenthalts — 

Berechnungsregeln) 

(2013/C 156/05) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Zá
hony Határrendészeti Kirendeltsége 

Beklagter: Oskar Shomodi 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Magyar Köztársaság Legfelsőbb 
Bíróság — Auslegung der Art. 2 Buchst. a, 3 Abs. 3 und 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Festlegung von 
Vorschriften über den kleinen Grenzverkehr an den Landaußen
grenzen der Mitgliedstaaten sowie zur Änderung der Bestim
mungen des Übereinkommens von Schengen (ABl. L 405, S. 
1) sowie der anderen einschlägigen Bestimmungen des Schen

gen-Besitzstands — Ablehnung des im Rahmen der Regelung 
über den kleinen Grenzverkehr gestellten Antrags eines Dritt
staatsangehörigen auf Einreise in das Gebiet eines Mitgliedstaats, 
die damit begründet wurde, dass die Gesamtdauer der einzelnen 
Aufenthalte des Betroffenen im fraglichen Mitgliedstaat während 
der sechs Monate vor der Einreichung des streitigen Einreise
antrags die zugelassene Höchstdauer überschritten habe — Re
geln zur Berechnung der Höchstdauer der Aufenthalte im Rah
men der Regelung des kleinen Grenzverkehrs 

Tenor 

1. Die Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Festlegung 
von Vorschriften über den kleinen Grenzverkehr an den Landau
ßengrenzen der Mitgliedstaaten sowie zur Änderung der Bestim
mungen des Übereinkommens von Schengen ist dahin auszulegen, 
dass sich der Inhaber einer Grenzübertrittsgenehmigung für den 
kleinen Grenzverkehr, die im Rahmen der durch diese Verordnung 
geschaffenen Sonderregelung für den kleinen Grenzverkehr erteilt 
worden ist, innerhalb der Begrenzungen, die die Verordnung und 
das zu ihrer Anwendung zwischen dem Drittstaat, dessen Staats
angehörigkeit der Betreffende besitzt, und dem benachbarten Mit
gliedstaat geschlossene bilaterale Abkommen vorsehen, im Grenz
gebiet drei Monate lang frei bewegen können muss, wenn sein 
Aufenthalt dort nicht unterbrochen wird, und dass er nach jeder 
Unterbrechung seines Aufenthalts ein neues dreimonatiges Auf
enthaltsrecht beanspruchen kann. 

2. Art. 5 der Verordnung Nr. 1931/2006 ist dahin auszulegen, 
dass unter der in diesem Artikel angesprochenen Unterbrechung 
des Aufenthalts jeder Grenzübertritt, unabhängig von seiner Häu
figkeit und sei es auch mehrmals täglich, zwischen dem Grenz
mitgliedstaat und dem Drittstaat, in dem der Inhaber der Grenz
übertrittsgenehmigung für den kleinen Grenzverkehr ansässig ist, 
im Einklang mit den in dieser Genehmigung festgelegten Bedin
gungen zu verstehen ist. 

( 1 ) ABl. C 232 vom 6.8.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 11. April 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court — 

Irland) — Peter Sweetman u. a./An Bord Pleanala 

(Rechtssache C-258/11) ( 1 ) 

(Umwelt — Richtlinie 92/43/EWG — Art. 6 — Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume — Besondere Schutzgebiete — 
Prüfung der Verträglichkeit eines Plans oder Projekts mit ei
nem geschützten Gebiet — Kriterien für die Prüfung der 
Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Plan oder ein derarti
ges Projekt das betroffene Gebiet als solches beeinträchtigt — 
Gebiet von Lough Corrib — Straßenbauprojekt N6 einer 

Umgehung der Stadt Galway) 

(2013/C 156/06) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court
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